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Stuttgart, den 02.07.2019 
 
 
 

Dammbruch gegen den Naturschutz droht  

Keine Verlängerung des Betonparagraphen § 13b Baugesetzbuch! 

Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg widerspricht der Empfeh-

lung der Baulandkommission, § 13b BauGB bis 2022 zu verlängern 

Die Baulandkommission hat heute ihren Abschlussbericht vorgelegt. Neben einigen 
sinnvollen Vorschlägen enthält das Papier auch die Aufforderung, den umstrittenen 
§ 13b Baugesetzbuch (BauGB) bis 2022 zu verlängern, der ansonsten zum Jahresende 
ausliefe. Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) reagiert entsetzt, 
hat doch die Regelung zu einem maßlosen Flächenverbrauch geführt, der mit der ei-
gentlichen Intention der Regelung, bezahlbare Wohnungen in Verdichtungsräumen be-
schleunigt bauen zu können, nichts zu tun hat.  

Mit der Einführung des § 13b BauGB haben Bundestag und Bundesregierung gegen das 
Votum des Bundesrates und den Rat vieler Fachleute gesetzlich vorgeschriebene Umwelt-
standards außer Kraft gesetzt. „Kleine“ Bebauungspläne zur Wohnbebauung  - die aber im 
Einzelfall bis 4 ha groß sein können – wurden von der Pflicht zur Umweltprüfung und zum 
Eingriffsausgleich befreit. Geschaffen zum beschleunigten Abbau der Wohnungsnot ange-
sichts der Flüchtlingsproblematik, wird § 13b überwiegend dort angewandt, wo es gar 
keine Wohnungsnot gibt. 

Damit sind eine Reihe von Problemen verbunden: 

 In den Kommunen sinkt der Druck zur Innenentwicklung. Eigentlich müsste die 
Schließung von Baulücken und die Nutzung leerstehender Gebäude Vorrang ha-
ben. Dies bedeutet jedoch mühsame Verhandlungen mit Eigentümer. Viele Kom-
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munen weisen deshalb lieber neue Baugebiete aus und verstärken so den Flä-
chenverbrauch an – nun noch beschleunigt durch § 13b. 

 Die städtebauliche Hierarchie geht verloren, nach der langfristig und nach raum-
ordnerischen Grundsätzen bei der Flächennutzungsplanung geplant wird, wo ge-
baut werden soll, und erst danach konkrete Bebauungspläne aufgestellt werden. 
Manche Kommunen haben in der Zwischenzeit die reguläre Bauleitplanung kom-
plett aufgegeben und planen nur noch § 13b-Gebiete. Damit geht raumordneri-
sche Qualität verloren. 

 

„Eine Entfristung des § 13b führt zu einem Dammbruch beim Flächenverbrauch, der sich 
bereits jetzt abzeichnet.“, warnt der LNV-Vorsitzende Dr. Gerhard Bronner. Naturschütze-
rinnen und Naturschützern würde die Verlängerung die Zornesröte ins Gesicht treiben. 
Der tägliche Flächenverbrauch in der BRD, der laut von der Regierung beschlossener 
Nachhaltigkeitsstrategie bei maximal 30 ha/Tag liegen soll, beträgt heute mehr als das 
Doppelte. 

Der LNV setzt sich vehement dafür ein, dass die im Gesetz vorgesehene Befristung des 
§ 13 b BauGB auf den 31.12.2019 auch eingehalten wird. Er unterstützt die EU-
Beschwerde der Umweltverbände auf Bundesebene, die leider von der EU-Kommission 
noch nicht bearbeitet wurde 

Der LNV-Chef sieht Befürchtungen der Naturschützer bestätigt, dass die Wohnungsnot in 
Ballungsräumen nur ein willkommener Vorwand war, um den unbequemen Naturschutz 
bei der Bauleitplanung auszuhebeln. „Sonst hätten die Befürworter des § 13b ihn auf die 
Fälle beschränkt, mit denen er rechtfertigt wurde: verdichtete Wohnbebauung in Gebie-
ten mit Wohnungsnot, also den Ballungsräumen.“, stellt Bronner klar. 

Statt immer neue Baugebiete auszuweisen, empfiehlt der LNV den ländlichen Kommunen, 
was die größeren Städte schon längst mit Erfolg praktizieren: Konsequente Mobilisierung 
der Innenentwicklungspotenziale. Leerstände und Baulücken gibt es in den meisten 
Kommunen zu Hauf. Die Mobilisierung dieser Potentiale verlangt freilich Engagement und 
intelligente Konzepte und ist mit mehr Einsatz verbunden als die allzu oft routinierte 
Ausweisung neuer Baugebiete auf der grünen Wiese. 

 

Weitere Informationen: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/
Handlungsempfehlungen-Baulandkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

https://lnv-bw.de/wp-content/uploads/2019/06/LNV-Info-02-
2019_Suendenfall_%C2%A713b_Baugesetzbuch.pdf 

https://lnv-bw.de/wp-content/uploads/2018/10/LNV-PM2018-10-08-Dammbruch-beim-
Fl%C3%A4chenverbrauch.pdf 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/Handlungsempfehlungen-Baulandkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/Handlungsempfehlungen-Baulandkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://lnv-bw.de/wp-content/uploads/2019/06/LNV-Info-02-2019_Suendenfall_%C2%A713b_Baugesetzbuch.pdf
https://lnv-bw.de/wp-content/uploads/2019/06/LNV-Info-02-2019_Suendenfall_%C2%A713b_Baugesetzbuch.pdf
https://lnv-bw.de/wp-content/uploads/2018/10/LNV-PM2018-10-08-Dammbruch-beim-Fl%C3%A4chenverbrauch.pdf
https://lnv-bw.de/wp-content/uploads/2018/10/LNV-PM2018-10-08-Dammbruch-beim-Fl%C3%A4chenverbrauch.pdf
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Tel. 0711 - 248955-20, info@lnv-bw.de, www.lnv-bw.de  
 
 

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV) ist der Dachverband der Natur- 
und Umweltschutzverbände in Baden-Württemberg mit 33 Mitgliedsverbänden, in denen über 
540.000 Einzelmitglieder organisiert sind. Der LNV vertritt nach § 51 NatSchG BW als Dachverband 
die Natur- und Umweltschutzverbände des Landes und ist anerkannte Naturschutz- und Umwelt-
vereinigung nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz.  
 
Der LNV-Infobrief berichtet monatlich über Aktuelles aus dem LNV und dem Natur- und Umwelt-
schutz mit Schwerpunkt Baden-Württemberg. Kostenloses Abo durch online-Anmeldung über die 
LNV-Startseite: www.LNV-bw.de (linke Spalte) oder unter info@lnv-bw.de. 
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